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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Oberes Glantal

Feuerwehrfest in der Feuerwehr Glan-Münchweiler
Am Sonntag, dem 25.06.2023 strahlte die Sonne gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Glan-Münchweiler um die Wette. Bei sommerlichen Tem-
peraturen fand das alljährliche Feuerwehrfest wieder statt. Auch in diesem Jahr wurde der feierliche Anlass genutzt, um ausstehende Beförderungen, Ehrungen und Verpflichtun-
gen/Entpflichtungen in der Feuerwehr vorzunehmen.
Befördert wurden
zum Oberfeuerwehrmann/frau: Luca Kurasinski und Jasmin Schiffer
zum Löschmeister/in: Daniel Schmitt und Angelika Schaufert
zum Oberlöschmeister/in: Michael Otschik, Simon Dahm und Jennifer Reiter
zum Brandmeister: Florian Neubrech und Stefan Lang
zum Oberbrandmeister/in: Christian Hanz und Sarah Stuppy  
Bestellt wurden
zum Gruppenführer: Florian Neubrech und Stefan Lang
zum Zugführer: Christian Hanz und Sarah Stuppy
zum Atemschutzgerätewart: Florian Neubrech
zum stellv. Jugendfeuerwehrwart der Verbandsgemeinde Oberes Glantal: Carsten Tamm
zum kommissarischen stellv. Jugendfeuerwehrwart: Maximilian Thomas
zum Brandschutzerzieher: Angelika Schaufert und Jens Mai (Feuerwehr Wahnwegen)
Weiterhin wurde Jonas Merker für 25 Jahre Feuerwehrtätigkeit mit dem silbernen Ehrenzeichen geehrt und Andreas Willig wurde als kommissarischer stellvertretender Jugendfeu-
erwehrwart der Jugendfeuerwehr Glan-Münchweiler verabschiedet.

v.l.n.r: Wehrleiter Heiko Dörr, Ortsbürgermeister Michael Grimm, Wehrführer Kai Schmeiser, Carsten Tamm, Andreas Willig, Jonas Merker, Jasmin Schiffer, Christian Hanz, Jennifer Reiter,
Simon Dahm, Angelika Schaufert, Michael Otschik, Jens Mai, Daniel Schmitt, Florian Neubrech, Sarah Stuppy, Maximilian Thomas, Bürgermeister Christoph Lothschütz und Stefan Lang

Natürlich war bereits für das leibliche Wohl ausreichend gesorgt, Schwenk- und Spießbraten standen bereit. Als Highlight konnten Besucher in diesem Jahr an verschiedenen
Stationen Feuerwehr selbst erleben. Darüber hinaus waren als landkreiseigene Fahrzeuge des Katastrophenschutzes der neue Einsatzleitwagen 1 (stationiert in Lauterecken)
sowie der neue Gerätewagen Messen (stationiert in St. Julian) vor Ort. Die Polizei informierte über ihren Beruf und stellte einen Streifenwagen aus.

            

Am Nachmittag zeigte die Jugendfeuerwehr eindrucksvoll in einer Schauübung Ihr Können und bescherte den zahlreichen Besuchern überraschend eine angenehme kühle Brise.
Und auch an den Nachwuchs wurde gedacht, das Kinderprogramm lies keine Wünsche offen: Zwei Hüpfburgen, Spiele, Feuerwehrbastelbögen, der beliebte Kinderlöschzug und
Auftritte vom Feuerwehrhund Sparky sorgten für einen aufregenden Tag.

              

Die Feuerwehr Glan-Münchweiler bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für das schöne Fest und freut sich schon jetzt auf das nächste Feuerwehrfest.

52. Jahrgang - 28. Woche -
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Verbandsgemeinde
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:
06373/504-0
Feuerwehr
Verbandsgemeinde Oberes Glantal

- Notruf 112 -

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr. Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
Augenklinik im Westpfalzklinikum Kai-
serslautern, Telefon: 0631/203-0

Ärztlicher Notfalldienst:
Telefon: 116117
Wenn ohne unmittelbare Behandlung
Lebensgefahr besteht oder bleibende
gesundheitliche Schäden zu befürch-
ten sind, ist der Rettungsdienst unter
112 zu alarmieren.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau praktizieren-
den Ärzte u. Zahnärzte können beim
Anrufbeantworter des jeweiligen Haus-
arztes in Erfahrung gebracht werden.

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz Ku-
sel, Gruppenabend im Stadtteilzent-
rum Diedelkopf, Trierer Str. 161, don-
nerstags von 19:30-21:00 Uhr

Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedürtige
Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Unfall-, Rettungsdienst- und Kranken-
transporte(TagundNachteinsatzbereit):
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kü-
belberg,Rathausstraße8,Telefon112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kübel-
berg / Waldmohr - Südkreis Kusel): Po-
lizeiwache Schönenberg-Kübelberg,
Herzogstraße 8, Telefon 06373/8220
Rufbereitschaft
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz:
0180-5-258825-PLZ (0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz:
0180-5-258825-PLZ
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils mor-
gens um 8.30 Uhr

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.

Ausgabestelle:
Zum Krämel 7, 66904 Brücken
(neben ev. Kirche)

Öffnungszeiten:
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr

Bedürftigkeit:
Anträge gibt es in den Bürgerbüros
der Verbandsgemeinde

Kontakt (Berechtigungsschein):
VG-Verwaltung
Tel.: 06373-504-201, -205, -206
soziales@vgog.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:
Hauswirtschaftliche Dienstleistun-
gen, Fahrdienst und Betreuungsan-
gebotefürSenioren,Pflegebedürftige
und Familien, Unterstützung für Kran-
ke,Genesende,Behinderte.
Hausnotrufsystem:
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diätkost.
Sozialkaufhaus:
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:
Trierer Str. 39, Kusel,
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Pflegestützpunkt
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Hauptstraße 52
66904 Brücken
Tel.: 06386/40 40 364
und 06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email:slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung
(staatl. anerkannt)
Kurberatung
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderholun-
gen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaiserslau-
tern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei -
auf Wunsch anonym

Sozialverband VdK Rheinland-
Pfalz Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do.: 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Servicenach-
mittag für Arbeitnehmer von 14.00
- 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreu-
ungsdienst Schönenberg-Kü-
belbg., Glanstr.44., Frau Schmidt
Kerstin. Mo - Fr 09.15 - 14.30 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d.
Uhr. Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

ANONYM-VERTRAULICH
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.: 0800/111 0 111
und 0800/111 0 222

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email:betreuungsverein-kusel@
t-online.de
Fax: 06381/993279

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -

Rufbereitschaft der
Verbandsgemeindewerke
Eigenbetrieb
Wasser | Abwasser
Bereich Wasser
(VG Oberes Glantal)
Tretenaußerhalbder allgemeinenBüro-
zeiten Probleme bei der Wasserversor-
gung (Rohrbrüche, Undichtigkeiten,
Druckabfälleusw.)aufodererkennenSie
sonstigeUnregelmäßigkeitenanöffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Straßenbe-
leuchtung,plötzlicheFahrbahnänderun-
genusw.)sorufenSiefürdasGebietder
Verbandsgemeinde Oberes Glantal die
Telefon-Nr.0171/5065303an.
Bereich Abwasser
(Gebiet Süd und Nord):
TretenaußerhalbderallgemeinenBü-
rozeiten Probleme bei der Entwässe-
rung (Verstopfungen, Rückstau usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige Unre-
gelmäßigkeiten in Zusammenhang
mit der Abwasserbeseitigung oder an
Gewässern (z.B.Gewässerverschmut-
zungen,Ölspuren)sorufenSiefürden
BereichderOrtsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-

mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal, Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langenbach,
Matzenbach, Nanzdietschweiler,
Quirbach/Pfalz, Steinbach am
Glan, Rehweiler und Wahnwegen
die Telefon-Nr. 06383/927681 an
(Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox ange-
nommen. Bitte teilen Sie Ihren Na-
men sowie Ihre Telefonnummer, un-
ter der Sie erreichbar sind, mit.
Nennen Sie uns den festgestellten
Schaden (z.B. Wasser tritt aus dem
Gehweg aus) mit Ortsbezug (Stra-
ße, Hausnummer sowie Gemein-
de). Sie werden umgehend (in der
Regel nicht länger als 3 bis 10 Mi-
nuten) vom Rufbereitschaftsperso-
nal zurückgerufen.

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren wie-
der Dienstag und Donnerstag von
8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Ver-
bandsgemeinde. Anmeldung: Am Te-
lefon Montag und Mittwoch von
14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108,
eMail an: buchung@buergerbus-og.de
oder direkt: www.buergerbus-og.de
Die Fahrten sind für Sie kostenlos
Für die Fahrten gilt neben der Masken-
pflicht auch die sogenannte 3G-Regel
(Geimpft, Genesen oder Getestet!)

Ambulanter Hospiz- und Palliativer
Beratungsdienst Kusel-Altenglan,
Oberes Glantal, Lauterecken-Wolf-
stein, Bruchmühlbach-Miesau, Ram-
stein-MiesenbachundLandstuhl
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und psy-
chosozialen Problemen, Remigius-
bergstr. 10, 66869 Kusel Telefon:
06381/9961147. Email: hospiz.ku-
sel@caritas-speyer.de

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken, Kai-
serslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/18099, Email: in-
fo@kaiserslautern.aidshilfe.de (Mon-
tag + Freitag 12.00 - 15.00 Uhr, Mitt-
woch 09.00 - 12.00 Uhr)
Hotline 0180/3319411

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Beate Fauss, Lehnstr.5, 66869 Kusel
Tel.: 06381-427707
E-Mail: beate.fauss@web.de sowie im
Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behinder-
te sowie therapeutische Versorgung
nach Schlaganfall/Hirnverletzung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276,
Fax 06371- 934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß,
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

Beratungsstellen im Haus
der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs-
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.kusel@
diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und Dro-
genberatung, Angehörigenbera-
tung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email:slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergenesungs-
und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V.
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaftliche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte, Be-
ratung, Service warmer Mittags-
tisch, Familienpflege. Paulengrun-
der Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Rettungsdienst/Krankentransport

DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

IM NOT FA L L
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Das Fundamt Schönenberg-Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurde eine Kinderbrille als Fundsache (Fund-
ort: Schönenberg) gemeldet.
Wer Eigentumsansprüchegeltendmachenkann,meldet sichbitte imBürgerbüroSchö-
nenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210

Neues aus dem Werkausschuss Oberes Glantal
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Werkausschuss Oberes Glantal hat in seiner Sitzung am 26.06.2023 folgende Be-
schlüsse gefasst:
öffentlich
Kläranlage Schönenberg-Kübelberg; Erneuerung des bestehenden BHKW durch
Hocheffizienz-BHKW und Klärgasaufbereitung über Aktivkohle - Vorstellung der Pla-
nung

Der Planung wird zugestimmt. Die vergabekonforme Ausschreibung kann durchgeführt
werden.
Kläranlage Elschbach, Neubau der Rechenanlage - Vergabe Tragwerksplanung

Das Ing.-Büro Hydro-Ingenieure, Kaiserslautern, erhält den Auftrag für die Tragwerkspla-
nung des baulichen Teils der Rechenanlage gem. Offerte vom 05.06.2023, die mit netto
rd. 23.900 € abschließt.

Seniorenarbeit im Landkreis Kusel:                                  
Kreisverwaltung Kusel, Trierer Str. 49-51, 66869 Kusel 

Gemeindeschwesterplus Koordinator für
Seniorenangelegenheiten   

Elisabeth Schneider Ulrich Urschel
Tel.: 06381/424-355       Tel.: 06381/424-328 
E-Mail: elisabeth.schneider@kv-kus.de    E-Mail: ulrich.urschel@kv-kus.de

Stiftung Pfalzmetall spendet an Schulbücherei am Standort
Waldmohr

Neugierig packen die Schülerinnen und Schüler der Bücherei-AG die großen Pakete aus.
Die neuen NAWI-Bücher sind endlich da. Möglich macht dies eine Spende der Stiftung
Pfalzmetall. Diese setzt sich seit Jahren für die naturwissenschaftliche Bildung von jun-
gen Menschen ein.  So konnten mit der Spende über 50 Bücher zum Experimentieren,
Informieren und selbst ausprobieren angeschafft werden. Einige wurden direkt ausge-
liehen, um Star Wars – Papierflieger zu falten, Roboter zu programmieren und Schleim
herzustellen.
Wir danken der Stiftung für die Spende und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal mit ihren 22 Gemeinden
und einer Stadt versteht sich als moderner Dienstleister für die rund 30.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohner. Für die Erfüllung ihrer umfangreichen Dienstleistungsauf-
gaben beschäftigt sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Berufs-und
Tätigkeitsbereichen. Aufgabenschwerpunkte der Stabsstelle sind die Wirtschaftsför-
derung, der Klimaschutz, die Breitbandversorgung und das Projektmanagement.

Zur Ergänzung der Stabsstelle sucht die Verbandsgemeinde Oberes Glantal zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d)
- Teilzeit (0,5), unbefristet –

Ihre Aufgabenschwerpunkte sind:
· Mitarbeit bei den Projekten der Stabsstelle, vorrangig in den Bereichen

Klimaschutz, Breitbandversorgung und Wirtschaftsförderung
· selbstständige Bearbeitung von Teilprojekten
· Abwicklung von Förderangelegenheiten
· Überwachung von Verträgen
· Pflege des Internetauftritts der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
· allgemeine Verwaltungs- und Organisationsaufgaben sowie Übernahme von

Schriftführer- und Sitzungsdiensten
Was wünschen wir uns:
· eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte oder Verwal-

tungsfachangestellter oder eine vergleichbare Ausbildung
· gute Auffassungsgabe, Flexibilität im Umgang mit wechselnden Aufgabenstellungen
· Kommunikations- und Teamfähigkeit
· sorgfältige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
· gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang MS-Office-Anwendungen.
Wir bieten Ihnen:
· eine unbefristete Teilzeitstelle mit der Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit

(derzeit 19,5 Stunden)
· Vergütung bis Entgeltgruppe EG 8 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst

(TVöD)
· Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes wie Jahressonderzahlung, betriebliche

Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen, Leistungsentgelt
· Möglichkeit des JobRad-Leasings
· Möglichkeit zur Aus- und Weiterbildung

Schwerbehinderte sowie diesen gleichgestellten Personen werden bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung entsprechend den Bestimmungen desSGB
IX besonders berücksichtigt.

Ihre Bewerbung:
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 30.07.2023 an die

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstraße 8,66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an: bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Für Fragen steht Ihnen Frau Näher von derStabsstelle unter Tel. 06373 504-115 gerne
zur Verfügung.

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätz-
lich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen
oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Ihrer Be-
werbung richtet sich nach der DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, 23.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister
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Hinweis für alle amtlichen Bekanntmachungen gemäß § 27 a VwVfG
Die öffentlichen bzw. ortsüblichen Bekanntmachungen sind im Internet auf unserer Homepage unter der Adresse

www.vgog.de abrufbar

Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen



Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht

Reinigungspersonal
als Vertretungs- bzw. Springerkräfte

(m/w/d)

für die Reinigung von Schul- oder Verwaltungsgebäuden in Vertretung der regulären
Reinigungskräfte bei Erkrankung, Urlaub oder sonstigen Verhinderungsgründen.

Es handelt sich um auf (vorerst) ein Jahr befristete Teilzeitstellen mit einer regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnittlich 13 Stunden. Die Arbeitszeit
liegt in der Regel am Nachmittag außerhalb des Schulbetriebes bzw. außerhalb der
allgemeinen Öffnungszeiten der Rathäuser.

Die Einsatzorte im Verbandsgemeindegebiet können bei Bedarf wohnortnah zuge-
teilt werden. AufgrundderwechselndenEinsatzorte solltenSie dennoch flexibel sein
und möglichst den Führerschein der Klasse B und einen Pkw besitzen.

DieVergütungerfolgt nachdenBestimmungendesTarifvertrages für denöffentlichen
Dienst (TVÖD) nach Entgeltgruppe 1 und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst übli-
chen Sozialleistungen. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Interesse oder Rückfragen rufen Sie uns einfach an – unsere Personalverwaltung
steht Ihnen unter den Telefon-Durchwahlen 06373 / 504- 140 bis 145 gerne zur Ver-
fügung.
Sie können sich auch schriftlich oder per Email bewerben (tabellarischer Lebenslauf
genügt):
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt als PDF)

Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2022
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Erste Hilfe und Brandschutzerziehung
an der Grundschule Breitenbach

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Feuer und Feuerwehr“ wurde die Klassenstufe 3 der
Grundschule Breitenbach in Erster Hilfe sowie Brandschutzerziehung geschult.
Der Notfallrettungssanitäter Herr Birk von der Rettungswache Landstuhl war am 22. Juni
zum ersten Mal zu Besuch in unserer Grundschule. Zunächst wurden die verschiedenen

Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes benannt und Situationen, in denen das Abset-
zen eines Notrufs erforderlich ist sowie das richtige Absetzen eines Notrufs themati-
siert. Im Anschluss erklärte uns Herr Birk die Notwendigkeit einer stabilen Seitenlage,
die wir nach einer kurzen Einweisung gemeinsam übten. Außerdem erlernten wir auch
noch das Anlegen eines Druckverbands.
Einen Tag später bekamen wir eine Brandschutzerziehung durch den Wehrleiter a.D. der
Feuerwehr Breitenbach, Herrn Ulrich. Spannende Feuerversuche, das praktische Üben
eines Notrufs wie auch eine Besichtigung der Feuerwehr Breitenbach standen auf dem
Programm. Wir durften die Schutzkleidung der Feuerwehrleute und den Gruppenraum
besichtigen. Außerdem ermöglichte man uns, die Ausstattung eines Löschfahrzeugs zu
begutachten. Herr Ulrich stand uns geduldig Rede und Antwort und hatte sogar noch ei-
nige Überraschungen für uns: Jeder bekam ein Lineal, eine Urkunde für die erfolgreiche
Teilnahme an der Brandschutzerziehung und eine frische Brezel.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Birk für die kompetente und kindgerechte Un-
terweisung in Erster Hilfe.
Auch an Herrn Ulrich, der die Brandschutzerziehung bereits zum dritten Mal an unserer
Schule durchführte, geht ein großes Dankeschön für sein Engagement und den span-
nenden und abwechslungsreichen Vormittag.

500 Euro für musische Zwecke
Spende der Kreissparkasse Kusel
Für die musische Förderung der SchülerInnen der Grundschule Breitenbach hat der För-
derverein jetzt eine Spende über 500€ der Kreissparkasse Kusel erhalten.
Tanzen ,singen, musizieren – das können in naher Zukunft die Jungen und Mädchen aus
derBreitenbacherGrundschule.Dennkommen indenGenußmusischerBildung ,derweit
über den Lehrplan hinaus geht. Unterstützt durch den Förderverein. Gefördert werden die
Projekte zudem von der Kreissparkasse Kusel mit einer Spende in Höhe von 500 Euro. Die
Schüler,Lehrer und der Förderverein bedanken sich hiermit bei der Kreissparkasse.

Angelfreunde Kohlbachtal e.V.
Jahreshauptversammlung
Am Sonntag, den 23.07.2023, findet in der Fischerhütte (ehemalige Pfälzerwaldhütte)
in Frohnhofen um 10:30 Uhr, die Jahreshauptversammlung der Angelfreunde Kohlbach-
tal e.V. statt.
Alle Mitglieder sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung
2. Jahresbericht des ersten Vorsitzenden
3. Kassenbericht des Jahres 2022
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Wünsche und Anträge der Mitglieder
6. Verschiedenes
Es wird um zahlreiche Beteiligung gebeten!

Bürgerbusse im Oberen Glantal
Die beiden Bürgerbusse fahren Dienstag und Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr innerhalb der Verbandsgemeinde.

Anmeldung: Am Telefon Montag und Mittwoch von 14.00 – 16.00 Uhr: 06373-504-108
eMail an: buchung@buergerbus-og.de oder direkt: www.buergerbus-og.de

Die Fahrten sind für Sie kostenlos
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Altenkirchen

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 22.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen, die nach Überprüfung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird.

I. Die §§ 1, 2, 4 und 6 der Haushaltssatzung werden wie folgt geändert:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gegenüber bisher Erhöht um Vermindert um Auf nunmehr festgesetzt
1. im ErgebnishaushaltEuroEuroEuroEuro
   der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.206.790 209.800 0 2.416.590
   der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.330.770 106.925 0 2.437.695
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -123.980 102.875 0 - 21.105

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -68.180 102.875 0 34.695

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 723.700 0 130.300 593.400
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 772.800 0 205.800 567.000
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 49.100 75.500 0 26.400

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 49.100 0 49.100 0
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 109.430 0 11.650 97.780
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -60.330 0 37.450 -97.780

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf -177.610 178.375 37.450 -36.685

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird fest-
gesetzt für:

Gegenüber bisher Erhöht um Vermindert um Auf nunmehr festgesetzt
Euro Euro Euro Euro

zinslose Kredite auf 0 0 0 0
verzinste Kredite auf 49.100 0 49.100 0

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A                                                                                                                 von       320 v.H. auf          345 v.H.
- Grundsteuer B                                                                                                                 von       400 v.H.                  auf          465 v.H.
- Gewerbesteuer                                                                                                               von        365 v.H.                 auf           380 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

§ 6 Eigenkapital

In der Haushaltssatzung betrug der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 voraussichtlich 574.674 €. Durch die Verbesserung des Ergebnishaushaltes beträgt
der neue Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 voraussichtlich 677.549 €.

II. Die §§ 3, 5 und 7 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Altenkirchen, den 06.07.2023
gez. Geis, Ortsbürgermeister

Hinweis:
Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.07.2023 bis 25.07.2023 bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.07 öffentlich aus.
Öffnungszeiten:
montags bis mittwochs      von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags                         von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags                                   von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die

Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz,  Bürgermeister

für das Haushaltsjahr 2023
vom 06.07.2023

Altenkirchen
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Landfrauen Altenkirchen
Am Montag, den 17.Juli findet unser Nahrungszubereitungskurs Zucker und seine Alter-
nativen statt.
Wo: Jugendheim in Altenkirchen um 18/00 Uhr
Referentin: Frau Zimmer Lenhard
Unkostenbeitrag: € 3.- / Nichtmitglieder € 4.-

VdK Kohlbachtal
Erinnerung an unser Sommerfest in Altenkirchen
Liebe Mitglieder/innen,
hiermit möchten wir Euch nochmals an das  Sommerfest des VDK Ortsverband Kohl-
bachtal am Samstag, den 22.07.2023 ab 17 Uhram Höbelgraben in Altenkirchen erin-
nern.Wer sichbisher nochnicht gemeldet hat, aber gerne teilnehmenmöchte, kannsich
noch bis zum 17.07.2023 unter 06386 – 6878 (Anrufbeantworter) anmelden.
Auch Angehörige und Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.
ACHTUNG !! WICHTIG!! bitte bringt Teller und Bestecke mit!!
Auf viele Teilnehmer freut sich die Vorstandschaft des VdK Ortsverbandes Kohlbachtal.
Viele Grüße
Jutta Guth,  1. Vorsitzende VdK Kohlbachtal

Börsborn

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Börsborn

für das Jahr 2023
vom 30.06.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung in der derzeit gelten-
den Fassung am 09.05.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die
nachVorlage bei der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt ge-
macht wird.

I. Der § 4 der Haushaltssatzung wird wie folgt geändert:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt neu festgesetzt:
- Grundsteuer A von 320 v.H. auf     345 v.H.
- Grundsteuer B von 385 v.H. auf    465 v.H.
- Gewerbesteuer von 365 v.H. auf     380 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

II. Die §§ 1,2,3,5,6 und 7 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Börsborn, den 30.06.2023
gez. Bier, Ortsbürgermeister

Hinweise: Die Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom 17.07.2023
bis.25.07.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstra-
ße 8, Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.07 öffentlich aus.

Öffnungszeiten:         
montags bis mittwochs  von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags von 8.30 – 12.00 und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfer-

tigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss be-

anstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften ge-
genüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 30.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez Lothschütz, Bürgermeister

TuS Börsborn
Höcherbergwanderung am Sonntag 16. Juli 2023
Die nächste Wanderung beim TuS Börsborn findet am Höcherberg
statt. Für den ca. 9 km langen Rundkurs werden zwei markierte
Wanderwege verknüpft: Der Grubenweg Höchen und der Gruben-
weg Nordfeld. Die Namensbezeichnungen lassen keinen Zweifel
zu, dass wir uns auf den Spuren der früheren Bergbaugeschichte
befinden werden. Mehrere Relikte aus dieser Zeit liegen amWeges-
rand. Wir überqueren bei der Wanderung nicht nur eine Landes-
grenze sondern auch mehrere Quellflüsse des Glans, der am Höch-
erberg entspringt.
Die Wanderung führt überwiegend durch einen schattenspenden-
den Baumbestand und eignet sich hervorragend für einen heißen
Sommertag. Eine Passage mit freier Sicht erlaubt einen Blick auf
die Westricher Moorniederung und die Sickinger Höhe.   
Es sind rund 200 Höhenmeter zu bewältigen. Die reine Wanderzeit
beträgt ca. 2 ½ Stunden.
Abfahrt mit PKW am Bürgerhaus Börsborn ist um 9:30 Uhr. Es wird
gebeten Fahrgemeinschaften zu bilden.

Gäste sind herzlich willkommen.
Festes Wanderschuhwerk ist notwendig. Eine Rucksackverpflegung ist mitzuführen.
Die Wanderung starten wir am Parkplatz Höcherberg. Im Anschluss an die Wanderung
wollen wir das Mittagessen im gleichnamigen Gasthaus mit Biergarten einnehmen. Es
besteht auch die Gelegenheit den direkt danebenstehend Turm zu besteigen. Von dort
oben kann man bei guter Sicht bis in den Hunsrück, das Pfälzer Bergland und bis Voge-
sen sehen. Nähere Informationen zur Wanderung erteilt Klaus Schillo (Telefon: 06383-
1536 – E-Mail: k.schillo@tus.börsborn.de) oder sind der Homepage des TuS Börsborn
 (www.tus-börsborn.de) zu entnehmen.

Breitenbach

Einladung an alle Mitglieder
Liebes VdK-Mitglied!
Am Sonntag, 30.07.2023 findet ab 11.30 Uhr am Schützenhaus in Breitenbach unser
diesjähriger Ortsverbandstag (Jahreshauptversammlung) statt. Im Anschluss an die Sit-
zung feiern wir unser diesjähriges Sommerfest. Hierzu möchten wir alle Mitglieder recht
herzlich einladen.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.   Begrüßung
2.   Totenehrung
3.   Genehmigung der Tagesordnung
4.   Feststellung der Beschlussfähigkeit
5.   Bericht des 1. Vorsitzenden – Tätigkeitsbericht
7.   Bericht der Kassenverwalterin
8.   Bericht der Kassenprüfer
9.   Entlastung des Vorstandes
10. Verschiedenes – Wünsche und Anträge
Für das leibliche Wohl ist reichlich gesorgt.
Es wird gegrillt und anschließend gibt es Kaffee und Kuchen.
Für unsere Mitglieder ist das Essen kostenfrei. Für Angehörige und Nichtmitglieder erhe-
ben wir einen Obulus in Höhe von 8,- €.
Um telefonische Anmeldung bis spätestens zum 24.07.2023 wird gebeten, da wir die
Teilnehmerzahl zur besseren Planung benötigen. Anmeldungen nehmen entgegen:
Dagmar Mathias (Telefon 06386 / 6085) oder UrbanScherschel (Telefon 06386 / 6972)
Für baldmögliche Rückantwort danken wir bereits im Voraus.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Die Vorstandschaft
Gez. Urban Scherschel, 1. Vorsitzender

LandFrauen
Liebe Breitenbacher LandFrauen,
in den Monaten Juli und August legen wir eine Sommerpause ein (In dieser Zeit entfällt

Sie erhalten das Amtsblatt nicht regelmäßig?

Melden Sie sich bei uns unter 0621 572498-40
wochenblatt-reporter.de/zustellung
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auch das Plauder-Café). Wir freuen uns euch im Herbst wieder begrüßen zu dürfen und
bedanken uns für das tolle erste Halbjahr 2023.

Brücken/Pfalz

Obst- und Gartenbauverein Brücken
Grillfest
Am Samstag den 22.07.2023 ab 15.00 Uhr findet an der Fritz Claus Quelle unser dies-
jähriges Grillfest statt. Zwecks besserer Planung wird um Vorbestellung bis zum
16.07.2023 gebeten.
Vorbestellung bei: Rummler Wolfgang 06386 5569,Kurz Berthold 06386 7017
Mitglieder die eine Mitfahrgelegenheit benötigen melden sich bitte beim Vorstand.
Um Müll zu vermeiden bringt bitte Teller und Essbesteck mit.

Ausflug
Unser diesjähriger Ausflug führt uns in die Eifel. Wir fahren am Donnerstag den
03.08.2023 um 7.30 Uhr an der Kreissparkasse Brücken ab. Unser Weg führt uns unter
anderem nach Gerolstein sowie in eine Glockengießerei nach Brockscheidt. Noch wei-
tere Sehenswürdigkeiten der Eifel warten auf uns.
Anmeldung bei: Rummler Wolfgang 06386 5569, Kurz Berthold 06386 7017
Anmeldeschluss ist der 22.07.2023
Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen an der Fahrt teilzunehmen

Brigger Bierfest
Braufreunde laden zum „Brigger Bierfest“ in „Bauersch Hof“ am Samstag, 15.07.2023
Die Brigger Braufreunde haben hierzu wieder mit großer Mühe und viel Hingabe selbst
gebrautes Bier hergestellt, welches exklusiv an diesemTag zum Ausschank kommt. Mu-
sikalisch wird das Fest von Manuel Distler untermalt. Beginn ist um 16 Uhr in der Glan-
straße 19 in Brücken.

Förderkreis Der Freiwilligen Feuerwehr Brücken/Pfalz e.V.
Einladung zur Außerordentlichen Mitgliederversammlung
Sehr geehrtes Mitglied,
unsere diesjährige außerordentliche Mitgliederversammlung findet am 03.08.2023,
18:30 Uhr im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Brücken (Wiesenstraße 25, 66904
Brücken (Pfalz) statt.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:

1. Begrüßung und Tätigkeitsbericht durch den Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht durch den Rechnungsführer
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der

Mitgliederversammlung 4. Neufestlegung des Mitgliedsbeitrages
5. Anpassung der Vereinssatzung
6. Verschiedenes
Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis eine Woche vor der Versamm-
lung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden, damit der Vorstand sie noch auf die
Tagesordnung setzen kann (§ 13 Abs. 2 der Satzung). Um zahlreiches und pünktliches
Erscheinen wird gebeten.
Mit freundlichen Grüßen
1. Vorsitzende

Dittweiler

Stellenausschreibung
Die Kindertagesstätte „Blütenzauber“ in 66903 Dittweiler sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine zuverlässige

Küchenkraft (m/w/d)
(Teilzeit, unbefristet)

Ihre Aufgaben sind:
· Vor- und Zubereitung der Essensversorgung für bis zu 45 Kinder im Alter von

1-6 Jahren sowie alle damit zusammenhängenden Aufräum-, Spül- und Reinigungs-
arbeiten

· Planung, Speiseplangestaltung, Bestellung und Einkauf der Waren
· Zubereitung kindgerechter Speisen auch für Allergiker (Frischkost)
· Einhaltung der Hygienebestimmungen und des Eigenkontrollsystems nach HACC
Wir suchen:
· eine engagierte Persönlichkeit mit Ordnungssinn und strukturierter, selbständiger

Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit.
· Wünschenswerterweise verfügen Sie bereits über eine Infektionsschutzbelehrung

sowie Kenntnisse in Lebensmittelhygiene; einen entsprechenden Nachweis bitten
wir Ihrer Bewerbung beizufügen.

· Erfahrungen im Hauswirtschaftsbereich sind von Vorteil.
· Außerdem benötigen Sie einen Nachweis der Masernimmunität bzw. die Bereit-

schaft, sich gegen Masern impfen zu lassen.
Wir bieten:
· Einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz mitVerantwortlichkeiten.
· Die Beschäftigung erfolgt in Teilzeit mit durchschnittlich 16,25 Wochenstunden

und unbefristet.
· Sie arbeiten nach Dienstplan im wöchentlichen Wechsel (eine Woche 32,5 Std. –

eine Freiwoche); die Bereitschaft auch Krankheits-/Abwesenheitsvertretung zu
übernehmen wird vorausgesetzt.

· Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für
den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen,wie betrieblicheZusatzversorgung, vermögenswirksameLeistun-
gen, Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt und die Möglichkeit des JobRad-Lea-
sings. Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 3 TVÖD.

· Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt
berücksichtigt.

Für Fragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Neuhäuser (Tel. 06386
7518), gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung:
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter Beifügung der üblichen Unterlagen bis zum
28.07.2023 an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 – Personal
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg                   
oder per Email an bewerbung@vgog.de (bevorzugt im PDF-Format)
Hinweise: Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen
grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewer-
bungsmappen oder Folien einzureichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten richtet sich nach der EU-DSGVO und dem Landesdaten-schutzgesetz. Bewer-
bungs-, Vorstellungs- und Reisekosten werden nicht erstattet.

Dittweiler, 23.06.2023
gez. Winfried Cloß, Ortsbürgermeister

Neues aus dem Ortsgemeinderat Dittweiler
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
DerOrtsgemeinderat Dittweiler hat in seinerSitzung am21.06.2023 folgendeBeschlüs-
se gefasst:
öffentlich

Beratung und Beschlussempfehlung über die Haushaltssatzung mit dem Haushalts-
plan und den Anlagen der Ortsgemeinde Dittweiler für die Haushaltsjahre 2023/2024

a) Der Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 wird in vorliegender Fassung
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dittweiler

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung am 21.06.2023 beschlos-
sen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 04.07.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2023 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.680.153 Euro 1.732.800 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.820.758 Euro 1.869.158 Euro
der Jahresfehlbetrag auf -140.605 Euro -136.358 Euro

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -62.905 Euro -61.908 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 765.200 Euro 2.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 872.600 Euro 2.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf -107.400 Euro 800 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 42.400 Euro 0 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 81.700 Euro 84.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -39.300 Euro -84.300 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf -209.605 Euro -145.408 Euro.

§2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird fest-
gesetzt für 2023 2024
zinslose Kredite auf Euro Euro
verzinste Kredite auf 42.400 Euro 0 Euro
zusammen auf 42.400 Euro 0 Euro.

§3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
2023 2024

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur
Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf 0 Euro 0 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite
aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro          0 Euro

§4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 2023 2024
- Grundsteuer A auf 360 v.H. 360 v.H.
- Grundsteuer B auf 489 v.H. 489 v.H.
- Gewerbesteuer auf 400 v.H. 400 v.H.
Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:
- für den ersten Hund auf 50 Euro 50 Euro
- für den zweiten Hund auf 70 Euro 70 Euro
- für jeden weiteren Hund auf 150 Euro 150 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 270 Euro 270 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 420 Euro 420 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 570 Euro 570 Euro

§5 Beiträge
2023 2024

Der Beitragssatz für Beiträge für die Investitionsaufwendungen und die
Unterhaltungskosten der Feld- und Waldwege werden festgesetzt auf 28,06 €/ha 28,06 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung
der Ortsgemeinde für diesen Zweck zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf                                                    22,00    €/ha              22,00  €/ha

§6 Eigenkapital
DerStand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 623.413,78 € (vorläufige Ergebnis 2021). Im Haushaltsjahr 2022 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich um
den Jahresverlust von -120.906,08 € (vorl. Abschluss 2022) verringern. Unter Zugrundelegung der im Haushaltsplan eingeplanten Jahresfehlbeträge für die Haus-
haltsjahre 2023-2024 (-140.605 € und -136.358 €) beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 insgesamt rund 225.544,70 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel erhebt gegen den Haushalt für das Jahr 2024 Bedenken wegen Rechtsverletzung. Die Gemeinde ist gehalten,
einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 mit geeigneten Maßnahmen zu beschließen, um diese Bedenken wegen Rechtsverletzung auszuräumen.

Dittweiler, den 06.07.2023
gez - Winfried Cloß- Ortsbürgermeister

Hinweise: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.07.2023 bis 25.07.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.06 öffentlich aus.
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30-12.00 und von 14.00-16.00 Uhr, donnerstags von 8.30 -12.00 und von 14.00-18.00 Uhr, freitags von 8.30 – 12.00
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 6.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. L o t h s c h ü t z, Bürgermeister

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024
vom 06.07.2023
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zugestimmt.
b) Dem Haushaltsplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) für die Jahre 2023 und 2024 wird

in der vorliegenden Fassung zugestimmt.
c) Dem Stellenplan wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.
d) Der Investitionsübersicht mit dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 – 2026

wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt.
e) Die Verwaltung wird ermächtigt, im Bedarfsfall die Kreditaufnahme vorzunehmen.
nicht öffentlich

Grundstücksangelegenheiten - Stellungnahme der Ortsgemeinde
Der Ortsgemeinderat gibt eine Stellungnahme zu einer Grundstücksangelegenheit ab
und beschließt über die weitere Vorgehensweise.

BEKANNTMACHUNG
Am Montag, den 17.07.2023, um 18:30 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses,
Schmittweilerstraße 12, 66903 Dittweiler eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Dittweiler statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 4 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Bebauungsplan „Am Mühlberg II“

a) Aufstellungsbeschluss
b) Zustimmung zum Planentwurf und weiteres Verfahren

2.  Winterdienst 2023/2024
3.  Informationen
nicht öffentlich
4.  Informationen

Dittweiler, den 5. Juli 2023
gez. Winfried Karl Cloß, Ortsbürgermeister

Dunzweiler

Stellenausschreibung
Die Ortsgemeinde Dunzweiler sucht eine

Aushilfe (m/w/d)
(geringfügige Beschäftigung)

zur Unterstützung bei Grünpflege- und Mäharbeiten, Sträucher-/Baumpflegearbei-
ten, Ortsreinigungsarbeiten in Dunzweiler.

Sie bringen mit:
· handwerkliches Geschick
· sicherer und pfleglicher Umgang mit Rasentraktor, Freischneider, Kettensäge,

Mulcher, Traktor, Fahrzeugen und Anhänger
· Fahrerlaubnis der Klasse BE (Pkw mit Anhängern bis max. 3,5 t zulässigem Gesamt-

gewicht) und Klasse T (Traktor)
· wünschenswerterweise Zusatzqualifikationen wie z. B. Motorsägenschein
Die Beschäftigung erfolgt in Form einer geringfügigen Beschäftigung (520-Euro-Job),
zur Zeit befristet bis 31.10.2023. Wenn gewünscht kann die Ausführung der Arbeiten
auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten erfolgen. Die Vergütung erfolgt nach Ent-
geltgruppe 1 TVÖD. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt.

Sind Sie interessiert? Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Ortsbürgermeister Volker
Korst (Tel. 06373 3365). Ihre Kurzbewerbung senden Sie bitte per Email an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal: bewerbung@vgog.de .
Die Verarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich nach der
DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz.

Dunzweiler, 29.06.2023
gez. Volker Korst, Ortsbürgermeister

Glan-Münchweiler

Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita Pfiffikus Glan-Münchweiler
Die Ortsgemeinde Glan-Münchweiler bietet im Zeitraum vom 01.09.2023 bis
31.08.2024 einen Platz zur Leistung eines „FreiwilligenSozialen Jahres“ (FSJ) in der Kin-
dertagesstätte Pfiffikus an.
Das FSJ richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren. Der/Die Freiwillige
(m/w/d) unterstützt während des Freiwilligendienstes durch praktische Hilfstätigkeiten
das Kita-Team sowie die Wirtschaftskräfte und erhält einen Einblick in den Kita-Alltag.
Es wird ein Taschengeld gezahlt und Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Gesetzli-
cher Unfallversicherungsschutz besteht. Die Beschäftigung in der Kita erfolgt ganztägig
entsprechend der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft / pädagogischen Fachkraft.
Während des FSJ werden vom FSJ-Träger zur Förderung der sozialen Kompetenz, der Per-
sönlichkeitsbildung und der Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit Blockseminare
bzw. Seminartage durchgeführt.

Wer Interesse an der Leistung des Freiwilligen Sozialen Jahres in der Kindertagesstätte
Glan-Münchweiler hat, wendet sich bitte direkt an die Einrichtung (Kita-Leiterin Petra
Holm, Telefon: 06383/927520 – Anschrift: Im Teich 10, 66907 Glan-Münchweiler – E-
Mail: info@kita-glm.de).
Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich
nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Fo-
lien einzureichen. DieVerarbeitung der personenbezogenen Bewerberdaten richtet sich
nach der EU-DSGVO und dem Landesdatenschutzgesetz. Bewerbungs-, Vorstellungs-
und Reisekosten werden nicht erstattet.

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den19.07.2023, um 19:00 Uhr, findet imSaal desDorfgemeinschafts-
hauses, Schulstraße 1, 66907 Glan-Münchweiler eine Sitzung des Bau- und Pla-
nungsausschusses der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler statt.
Die Sitzung ist öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Beratung und Beschlussempfehlung bzgl. weiterem Vorgehen zum Thema

Windenergieanlagen auf der Gemarkung Glan-Münchweiler
2.  Beratung und Beschlussempfehlung bzgl. weiterem Vorgehen zum Thema

Freiflächen-PV-Anlagen
3.  Informationen

Glan-Münchweiler, den 6. Juli 2023
gez. Karl-Michael Grimm, Ortsbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Donnerstag, dem 22.06. fand in der Aula der Glantalschule die Auftaktveranstaltung
zu unserer Dorfmoderation statt.
Frau Julia Kaiser, die uns mit ihrem Büro „stadtgespräch“ hier begleitet ,hat dabei u.a.
den interessierten Zuhörern die Ergebnisse der Fragebogenaktion präsentiert und über
den weiteren Verfahrensablauf informiert.
In vier Workshops haben Sie alle die Gelegenheit, Ihre Ideen und Vorstellungen zur wei-
teren Entwicklung in Glan-Münchweiler direkt mit einzubringen. Es sind folgende Work-
shops geplant:
18. Juli 2023: Bauen & Leben
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• 11. September 2023: Verkehr & Versorgung
• 11. Oktober 2023: Kinder- und Jugendworkshop
• 11. Oktober 2023: Kultur, Freizeit & Tourismus
Los geht es also noch vor den Sommerferien am 18.07. um 18:30 Uhr in der Aula der
Glantalschule mit demWorkshopzumThema „Bauen und Leben“ mit der Kernfrage „Wie
kann das Ortsbild und die Lebensqualität verbessert werden? “
Mögliche Themenfelder sind z.B.
• Verbesserung der öffentlichen Plätze / Grün- und Freiflächen
• Maßnahmen zur Innenentwicklung und zur Belebung des Ortskerns
• Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
• Digitalisierung, Internet- und Mobilfunk

Nutzen Sie die Gelegenheit unseren Ort aktiv mitzugestalten. Ihre Anmeldung
( j.kaiser@stadtgespraech.com oder an ortsbuergermeister@glan-muenchweiler.de )
ist unverbindlich, hilft aber Frau Kaiser und ihrem Team und uns bei der Vorbereitung
des Workshops

Herschweiler-Pettersheim

FWG Herschweiler-Pettersheim
Grillfest mit Familie!
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder unserer  „Freie Wählergruppe“, fühlt euch herz-
lichst eingeladen zu unserem gemeinsamen Grillfest mit Familie.
Mitzubringen: Lust auf unsere Gemeinschaft und ein geselliges Miteinander.
Um alles Weitere kümmern wir uns gerne und bitten um eure Anmeldung zur Planung. 
Datum: Samstag, 15. Juli 2023
Uhrzeit: ab 16:30 Uhr
Wo: am DGH in Herschweiler-Pettersheim
Vorsitzende: Margot Schillo

Hüffler

Wir suchen für unser DGH (Dorfgemeinschaftshaus)-Team
Unterstützung!
Wir benötigen ab sofort eine zuverlässige Reinigungsaushilfekraft bis zu 8 Std. pro
Woche.
Bei Interesse bitte Mail an: bgm(at)ortsgemeinde-hueffler.de oder telefonisch unter
0172-1360660

Neues aus dem Ortsgemeinderat Hüffler
Bekanntmachung gem. §41 Abs.5 GemO – Unterrichtung der Einwohner über die Ergeb-
nisse der Ratssitzung sowie Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Be-
schlüsse.
Der Ortsgemeinderat Hüffler hat in seiner Sitzung am 07.06.2023 folgende Beschlüsse
gefasst:
öffentlich

Aufhebungssatzung Bebauungsplan „Alte Straße“
a) Aufstellungsbeschluss
b) weitere Verfahrensschritte

a) Der Ortsgemeinderat fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss zur Auf-
hebungssatzung Bebauungsplan „Alte Straße“. Der Geltungsbereich entspricht dem
beigefügten Lageplan. Es wird ein vereinfachtes Verfahren gem. § 13a BauGB durch-
geführt.

b) Der Ortsgemeinderat stimmt dem vorliegenden Satzungsentwurf zu. Die Verwaltung
wird beauftragt das Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2
BauGB durchzuführen.

Erstellung einer Vorschlagsliste für die Wahl der Schöffen
Wahlperiode 2024-2028

a) Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahl per Akklamation durchzuführen.
b) Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die vorgeschlagene Person, wie in der Anlage
beigefügt, in die Vorschlagsliste der Schöffen und Jugendschöffen aufgenommen wird.

1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2023
a) Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus der Beteiligung der

Einwohner gemäß § 97 I GemO
b) Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem

1. Nachtragshaushaltsplan
Der Gemeinderat stimmt der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dem 1. Nachtragshaus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2023 in der vorliegenden Fassung zu. Die Verwaltung
wird beauftragt, alles Weitere zu veranlassen.
Kinderspielplatz Alte Straße;
Beantragung von Mitteln aus dem I-Stock

Die Ortsgemeinde stimmt der Antragstellung zu
Flächenstilllegung im Rahmen des Förderprogramms für Klima angepasstesWaldma-
nagement

Die Ortsgemeinde Hüffler stimmt der empfohlenen Stilllegungsfläche des Forstamtes
Kusel zu
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Hüffler

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 07.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen, die nach Überprüfung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird.

I. Die §§ 1, 4 und 6 der Haushaltssatzung werden wie folgt geändert:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gegenüber bisher Erhöht um Vermindert um Auf nunmehr festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt Euro Euro Euro Euro
   der Gesamtbetrag der Erträge auf 761.800 79.000 0 840.800
   der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 761.950 67.000 0 828.950
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf - 150 12.000 0 11.850

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 53.200 12.000 0 65.200

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 59.100 0 0 59.100
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 252.400 0 0 252.400
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 193.300 0 0 - 193.300

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 193.300 0 0 193.300
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 61.950 0 0 61.950
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 131.350 0 0 131.350

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf - 8.750 12.000 0 3.250

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
- Grundsteuer A                                                                                                                  von         320 v.H.           auf          345 v.H.
- Grundsteuer B                                                                                                                  von         385 v.H.               auf          465 v.H.
- Gewerbesteuer                                                                                                               von         375 v.H.              auf          380 v.H.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

§ 6 Eigenkapital

In der Haushaltssatzung betrug der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 voraussichtlich 526.142 €. Durch die Verbesserung des Ergebnishaushaltes beträgt
der neue Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 voraussichtlich 538.142 €.

II. Die §§ 2, 3, 5 und 7 der Haushaltssatzung werden nicht geändert.

Hüffler, den 06.07.2023
gez.
Schwab
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahmevom 17.07.2023 bis 25.07.2023 bei derVerbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,Schö-
nenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S1-5.06 öffentlich aus.

Öffnungszeiten:
montags bis mittwochs      von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 16.00 Uhr
donnerstags                         von 8.30 – 12.00    und von 14.00 – 18.00 Uhr
freitags                                   von 8.30 – 12.00

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die

Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez.
Lothschütz
Bürgermeister

für das Haushaltsjahr 2023
vom 06.07.2023
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenbach

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom
07.02.2023 (GVBl. S. 29), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 31.05.2023 hiermit bekannt
gemacht wird.

§ 1  Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2023 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf 654.700 Euro 667.200 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 690.900 Euro 680.000 Euro
der Jahresfehlbetrag auf - 36.200 Euro -12.800 Euro

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -4.900 Euro 18.200 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 215.600 Euro 425.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 348.500 Euro 447.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf - 132.900 Euro - 22.800 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 132.900 Euro 22.800 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 37.000 Euro 36.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 95.900 Euro - 13.700 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf -41.900 Euro - 18.300Euro.

§ 2  Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
  2023 2024
zinslose Kredite auf 0 Euro 0 Euro
verzinste Kredite auf 132.900 Euro 22.800 Euro
zusammen auf 132.900 Euro 22.800 Euro.

§ 3  Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
2023 2024

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren
zur Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können, wird festgesetzt auf 0 Euro 0 Euro
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro           0 Euro

§ 4  Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 2023 2024
- Grundsteuer A auf 345 v.H. 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 520 v.H. 520 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H. 380 v.H.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt:
- für den ersten Hund auf 40,00 Euro 40,00 Euro
- für den zweiten Hund auf 80,00 Euro 80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund auf 120,00 Euro 120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund auf 800,00 Euro 800,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 1.300,00 Euro 1.300,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 1.800,00 Euro 1.800,00 Euro

§ 5  Beiträge
2023 2024

Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die Unterhaltung und den
Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt  auf 32,50 €/ha 32,50 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der
Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf 20,00 €/ha 20,00 €/ha

§ 6  Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.388.688,74 €. Unter Zugrundelegung der im Haushaltsplan eingeplanten Jahresfehlbeträge für die Haushaltsjahre
2021-2024 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 insgesamt rund 1.241.812,-€.

§ 7  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.
Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel erhebt gegen den Haushalt für das Jahr 2024 Bedenken wegen Rechtsverletzung. Die Gemeinde ist gehalten einen Nach-
tragshaushalt für das Jahr 2024 mit geeigneten Maßnahmen zu beschließen, um diese Bedenken wegen Rechtsverletzung auszuräumen.
Langenbach, den 03.07.2023
gez. Schneider, Ortsbürgermeister

Hinweise: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.07.2023 bis.25.07.2023 bei derVerbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,Schönenberg-
Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.07 öffentlich aus.
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30-12.00 und von 14.00-16.00 Uhr, donnerstags von 8.30-12.00 und von 14.00-18.00 Uhr, freitags von 8.30-12.00
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften

gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Schönenberg-Kübelberg, den 03.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Lothschütz, Bürgermeister

für die Haushaltsjahre  2023 / 2024
 vom 03.07.2023

Langenbach
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Matzenbach

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 18.07.2023, um 19:30 Uhr, findet imSaal des Dorfgemeinschafts-
hauses, Neunkircher Straße 11, 66909 Matzenbach eine Sitzung des Ortsgemeinde-
rates der Ortsgemeinde Matzenbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1. Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen - ein Überblick über die

Rahmenbedingungen
2.  Kindertagesstätte Matzenbach

Übertragung der Trägerschaft an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal
3.  Entscheidung über gemeindliches Einvernehmen gem. § 36 BauGB
4.  Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage des DGH Gimsbach
5.  Informationen
nicht öffentlich
6.  Vertragsangelegenheit

Matzenbach, den 6. Juli 2023
gez. Andrea Müller, Ortsbürgermeisterin

Nanzdietschweiler

Nanzdietschweiler – Große Freude bei Spendenübergabe nach
erfolgreicher Kalenderaktion
Im Namen der Ortsgemeinde Nanzdietschweiler konnte am 22.06.2023 eine großzügi-
geSpende in Höhe von 1200 Euro an die Elterninitiative krebskranker Kinder übergeben
werden. Das Geld wurde im Rahmen der jährlichen Kalenderaktion gesammelt, bei der
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisteten. Bei der Spendenübergabe
nahm Siegrid Singer den symbolischen Scheck für die Elterninitiative krebskranker Kin-
der von Timm Geyer, Klaus Helmig und Jonas Kopp entgegen. Die Freude über die groß-
zügige Spende war spürbar. „Mit dieser Unterstützung können wir den betroffenen Fa-
milien helfen und ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite stehen“, erklärte Siegried Sin-
ger dankbar. Neben der finanziellen Unterstützung war auch der Zusammenhalt der Ge-
meinde bei diesem Projekt bemerkenswert. Viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten
sich aktiv an der Kalenderaktion. Für den alljährlichen Jahreskalender unserer Heimat-
gemeinde wurden so 12 Seiten nach dem Motto „Gestern und heute“ gestaltet. Vom ak-
tuellen Heimatkalender 2023 sind noch wenige Exemplare verfügbar und bereits jetzt
werden Fotos für den Kalender 2024 gesammelt. Zu Kaufgesuchen oder der Einsendung
von Bildern können Sie sich jederzeit an Timm Geyer und Jonas Kopp oder an kalen-
der@nanzdietschweiler.de wenden.
Ich bin stolz über das Engagement der Gemeinde und bedanke mich bei allen Beteilig-
ten. Diese Spende zeigt erneut, wie solidarisch und mitfühlend unsere Gemeinde ist. Es
ist schön zu sehen, wie wir gemeinsam einen positiven Beitrag für diejenigen leisten
können, die unsere Hilfe brauchen.
Mit freundlichen Grüßen
Annette Filipiak-Bender, Ortsbürgermeisterin

V.l.n.r.: Klaus Helmig, Timm Geyer, Siegrid Singer und Jonas Kopp

Stellenausschreibung
Die Katholische Kirchengemeinde Hl. Remigius Kusel sucht ab sofort für ihre Kinder-
tagesstätte Herz-Jesu in Nanzdietschweiler

eine pädagogische Fachkraft
(m/w/d)

mit 39 Wochenstunden
vorerst befristet bis 13.01.2024

Die Kita bietet 65 Plätze für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt.

Wir bieten Ihnen:
• die Anstellung bei einem Träger, der seine Verantwortung als Dienstgeber

wahrnimmt
• eine Vergütung und entsprechende Sozialleistungen nach den Arbeitsvertrags-

richtlinien (AVR) des Deutschen Caritas-Verbandes, einschließlich einer betrieb-
lichen Altersversorgung

• die Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung
• die Mitarbeit in einer Einrichtung, in der Begegnung auf Augenhöhe, Wertschät-

zung und Achtsamkeit gelebt werden
• eineingeführtesQualitätsmanagementsystem(SpeQM)aufBasisdesKTK-Gütesiegels
• eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
• die Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und motivierten Team
• einen Arbeitsplatz, an dem Glaube entdeckt, gelebt und gefeiert wird
Das bringen Sie mit:
• einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in oder eine vergleichbare

Ausbildung
• ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im Umgang mit

Kindern, Eltern, Kolleg:innen und Kooperationspartner:innen
• eine Identifikation mit den Zielen und Werten einer katholischen Einrichtung
• die Identifikation mit den Präventionsgrundsätzen im Bistum Speyer und die Sorge

für deren Umsetzung und Einhaltung, damit die Kita ein sicherer Ort Kirche ist
• die Vorlage eine erweiterten Führungszeugnisses
• eine an den Bedürfnissen der Kinder ansetzende Begleitung
• die Offenheit zur Bildung und Erziehung auf der Grundlage des christlichen

Menschenbildes
• eine hohe soziale Kompetenz, Kommunikations- und Motivationsfähigkeit
• die Bereitschaft zur Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen und gemein-

samen Arbeit
• die Bereitschaft zur Weiterbildung
Ihre Aufgaben:
•Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung der Inhalte

der pädagogischen Konzeption der Kita
•Pädagogische Verantwortung und Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichts-

pflicht
•Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption der Kita
• Integration der Kinder in die Kita unter Berücksichtigung der individuellen

Besonderheiten
•Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsschritte der Kinder
• Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese mit Anschreiben, Lebens-
lauf und Zeugnissen bis spätestens 24. Juli 2023 an:

Regionalverwaltung Kaiserslautern
Engelsgasse 1
67657 Kaiserslautern
oder per Mail: rv.kaiserslautern@bistum-speyer.de

Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgesandt, daher bitten wir um Zusen-
dungvonKopien.NachAbschlussdesBewerbungsverfahrenswerdendieUnterlagen
vernichtet.
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt,
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers/einer Mitbewerberin liegende Gründe
überwiegen.
Für Rückfragen steht Ihnen die Kita-Leitung Frau Schmidt gerne zur Verfügung (Tel:
06383/7514).
InformationenzurVerarbeitungIhrerBewerberdatenkönnenSieaufder Internetseitedes
Bistums Speyer www.bistum-speyer.de unter dem Menü „Unterstützung für Akti-
ve/Rechtliches/OberhirtlichesVerordnungsblatt“OVBSpeyer2/2019Nr.289einsehen.

Ohmbach

Wir waren eingeladen!
Am Morgen des 27.06.2023 machten sich die Kinder und Erzieherinnen der Villa Son-
nenschein, Ohmbach, auf denWegzum OhmbacherSportplatz.Sie warenvomSportver-
ein eingeladen dort einen Vormittag zu verbringen. Endlich angekommen, wurden wir
freundlich von Lukas Krupp und Team begrüßt. Er erklärte uns, was an diesem Morgen
auf dem Programm steht. Bevor wir jedoch starteten gab es erstmal etwas zu trinken.
Danach warteten auf dem Fußballplatz verschiedene Stationen, wie z.B. Parcourslauf
oder Hütchen abschießen.

15. Juli 2023 Seite 13AMTSBLATT



Alle hatten Spaß und die Zeit verging viel zu schnell.
Die Kinder und Erzieherinnen sagen DANKE für diesen tollen Morgen

Turnverein Ohmbach 1963 e. V.
Vereinsausflug in den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

AmSamstag, 01.07.2023 war es endlich so weit: Um 7.00 Uhr fuhren wir mit 55 Teilneh-
mer*innen mit dem Bus Richtung Karlsruhe. Das Wetter konnte nicht besser sein: Leicht
bewölkt, nicht zu heiß, also beste Voraussetzungen für einen schönen Ausflug.
In Karlsruhe angekommen, machten sich alle daran, den Zoo zu erkunden. Jung und Alt
kamen auf ihre Kosten. Man konnte viele verschiedene Tiere vorfinden, bei den Fütte-
rungen zusehen oder in der Gondoletta über den See fahren.
Schöne Anlagen mit großzügigen Liegewiesen sowie tolle Spielplätze und Aktionen bo-
ten auch für die kleinen Mitfahrer*innen interessante Abwechslung.
Um 17.00 Uhr tragen wir den Heimweg an und am Ende waren sich alle einig: Dies war
ein gelungener Verinsausflug.

BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, den 18.07.2023, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Heimat- und Kultur-
treffs, Höferstraße 16, 66903 Ohmbach  eine Sitzung des Ortsgemeinderates der
Ortsgemeinde Ohmbach statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 6 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde
      (Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
     Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reichder öffentlichenVerwaltung stellen sowieAnregungenundVorschlägeunter-
breiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten, die
Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei Ortsbürgermeis-
ter Gerhard Kauf einzureichen.)

2.  Kindertagesstätte Villa Sonnenschein in Ohmbach;
Übertragung der Trägerschaft an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal

3.  Gebäudeversicherung des Kirchengebäudes
4.  Vergabe Fußbodenarbeiten Kita
5.  Informationen
nicht öffentlich
6.  Personalangelegenheit

Ohmbach, den 6. Juli 2023
gez. Gerhard Kauf, Ortsbürgermeister

Schönenberg-Kübelberg

Ersatzwohnungen gesucht
Die Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg hat mit Verabschiedung des Integrierten
Entwicklungskonzepts Ortskern Schönenberg-Kübelberg die Entwicklung der Ortsmitte

Kübelberg und Schönenberg zu den zentralen Zielen ihrer Ortsentwicklung ernannt.
Danach werden städtebauliche Missstände beseitigt und Gemengelagen städtebaulich
neu geordnet und attraktiv gestaltet. Um schwierige Verkehrsknotenpunkte zu lösen
sollen bereits angekaufte Gebäude  abgerissen werden.
Hierzu werden dringend zwei Ersatzwohnungen gesucht:
Wenn Sie als Vermieter eine Wohnung zur Miete abzugeben haben, wenden Sie sich bit-
te direkt an die Wohnungssuchende Familie unter der angegebener Nummer.
1. wird eine 4 ZKB 80 - 85 m² gesucht für eine Familie 0152 – 51670716
2. wird eine 2 – 3 ZKB 70 m² gesucht für 2 Personen 06373 – 508570
Beide Familien haben Haustiere.

Waldkindergarten Schönenberg-Kübelberg
Die Vorschulkinder des Waldkindergartens zu Besuch bei der kleinen Hexe

Am Mittwoch, den 26.04.2023 hieß es für die Vorschulkinder des Waldkindergartens:
Wir machen uns auf den Weg ins Haus St. Valentin, um das Theaterstück: „Die kleine He-
xe“ anzusehen. Ausgerüstet mit Warnwesten starteten wir gemeinsam nach dem Früh-
stück Richtung Kübelberg. Punkt 10.00 Uhr ging es endlich los! Die Lichter gingen aus und
wir tauchten in die Geschichte ein. Zusammen mit dem Raben Abraxas begleiteten wir die
kleine Hexe, die sich auf das Walpurgisfest vorbereitete. Mit ein wenig Magie, tollem Licht
undeinemeinzigartigenBühnenbild, gelangesdemL´una TheaterunsereVorschüler,mit
denverschiedenenabenteuerlichenSzenen, in ihrenBannzuziehen.MitAbstandwardas
Highlight, als zwei von ihnen auf der Bühne mitspielen durften. Es war eine faszinierende
Reise in die Geschichte von Otfried Preußler, die uns alle sehr begeisterte, viel Spaß und
Erzählstoff bot. Einwenigverzaubertmachtenwir unswieder aufdenRückwegunderzähl-
ten natürlich den anderen Waldkindern von unserem Erlebnis. Und- vielleicht findet die
kleine Hexe ja mal den Weg zu uns in den Waldkindergarten
Träger: OG Schönenberg-Kübelberg
Vertr. durch Ortsbürgermeister Thomas Wolf
und Beigeordneter Harald Schöfer

KuH-ler Hip-Hop-Tanzworkshop war voller Erfolg

„Mit Schwung wieder durchstarten“ - Das war das Motto eines Hip-Hop-Tanzworkshops
im Vereinshaus Sand. Unter Anleitung der Tanzschule Susanne Sprung (Neunkirchen)
lernten die Mitglieder der Sänner Tanzgarden dabei an zwei Tagen neue Moves und Be-
wegungstechniken kennen, die nun auch ins normaleTrainingsprogramm mit einfließen
sollen. Der Tanz-Workshop wurde im Rahmen des Corona-Nachholprogrammes durch
die „Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ (DSEE) finanziell gefördert

TuS Schönenberg
Mitglieder Information: Verfrühte Abbuchung des Mitgliederbetrags für Q4
Liebe Mitglieder des TuS Schönenbergs!
Leider ist uns ein Fehler bei dem Einzug des Mitgliederbeitrags unterlaufen. Aufgrund
eines systemischen Fehlers wurde der Beitrag für das vierte Quartal bereits verfrüht mit
eingezogen. Selbstverständlich wird der Beitrag für das vierte Quartal im Oktober nicht
nochmal eingezogen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Die Vorstandschaft
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach
Genehmigung der Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 27.06.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1  Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2023 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf 11.520.067 € 10.285.935 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.997.546 € 10.732.654 €
Der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 522.521€ -446.719€

2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 838.913 € - 136.198 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.558.610 € 0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.250.158 € 0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf - 3.691.548 € 0 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufn.) auf 2.201.548 € 0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) auf 552.500 € 665.200 €
die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse (Kassenkredite) auf 1.203.587 € 801.398 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.852.635 € 136.198 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf 0 € 0 €

§ 2  Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird
festgesetzt für  2023 2024
zinslose Kredite auf 0 € 0 €
verzinste Kredite auf 2.201.548 € 0 €
zusammen auf 2.201.548 € 0 €

§ 3  Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
2023 2024

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur
Auszahlung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen
können, wird festgesetzt auf 0 € 1.500.000 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 € 1.500.000 €

§ 4  Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 2023 2024
- Grundsteuer A auf 385 v.H. 385 v.H.
- Grundsteuer B auf 485 v.H. 485 v.H.
- Gewerbesteuer auf 395 v.H. 395 v.H.
Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird wie folgt festgesetzt: 2023 2024
- für den ersten Hund auf 33,- € 33,- €
- für den zweiten Hund auf 48,- € 48,- €
- für jeden weiteren Hund auf 64,-€ 64,- €
- für den ersten gefährlichen Hund auf 100,- € 100,- €
- für den zweiten gefährlichen Hund auf 150,- € 150,- €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf 200,- € 200,- €

§ 5  Beiträge
2023 2024

Der Hebesatz des wiederkehrenden Beitrages nach § 11 Abs. 1 KAG für die
Unterhaltung und den Ausbau der Feld- und Waldwege wird festgesetzt  auf 28,72 €/ha 28,72 €/ha
Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmeanteil aus der Jagdverpachtung der
Ortsgemeinde zur Verfügung stellen, ermäßigt sich der Beitragssatz auf 21,44 €/ha 21,44 €/ha

§ 6  Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug (voraussichtl.) 12.328.750,08 €. Der voraussichtl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug
12.759.546,61 €. Unter Zugrundelegung der im Haushaltsplan eingeplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2022 (-809.665 €), 2023 (522.521 €) und
2024 (-446.719 €) beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 insgesamt rund 12.025.683 €.

§ 7  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erheblicheüber- undaußerplanmäßigeAufwendungenundAuszahlungengemäß§100Abs.1Satz2GemOliegenvor,wenn imEinzelfall 20.000,- Euroüberschrittensind.

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023
gez. W o l f, Ortsbürgermeister
Die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Kusel erhebt gegen den Haushalt für das Jahr 2024 Bedenken wegen Rechtsverletzung. Die Gemeinde ist gehalten,
einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 mit geeigneten Maßnahmen zu beschließen, um diese Bedenken wegen Rechtsverletzung auszuräumen.
Hinweise: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom  17.07.2023  bis  25.07.2023  bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8,
Schönenberg-Kübelberg, Zimmer Nr. S 1 -5.07 öffentlich aus.
Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 8.30-12.00 und von 14.00-16.00 Uhr, donnerstags von 8.30-12.00 und von 14.00-18.00 Uhr, freitags  von 8.30-12.00
Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich geltend gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Schönenberg-Kübelberg, den 06.07.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. L o t h s c h ü t z, Bürgermeister

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024
vom 06.07.2023
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Die Ev. KiTa Regenbogen Schönenberg-Kübelberg informiert
Ein großes Herz für Kinder - neue Spielanlagen dank Erika und Wolfgang Hutzel
Im einer der letzten Ausgaben vom Wochenblatt haben wir darüber berichtet, dass un-
ser Außengelände seine besten Jahre hinter sich hat und dringend aufgehübscht und
vor allem auch wieder sicher gemacht werden muss. Wie es aufmerksamen Beobach-
tern nicht entgangen sein dürfte, hat sich da in den letzten Wochen einiges getan. Das
war aber nur möglich, weil zwei Menschen aus unserer Gemeinde den ersten großen
Teilabschnitt durch eine großzügige Spende finanziert haben. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei Erika und Wolfgang Hutzel. Dank Ihrem großen Herz für Kinder können unse-
re Kleinen und Großen Kinder wieder aufregende Abenteuer erleben und sich nach Her-
zenslust austoben. Letzte Woche haben wir das gebührend mit den Kindern, deren Fa-
milien und vor allem mit Erika und Wolfgang Hutzel gefeiert. Es ist wirklich richtig schön
geworden.

Landfrauen Ortsverein Schönenberg-Kübelberg
Besichtigung Wendelinushof in St. Wendel
Am 26.07. besichtigen wir den Wendelinushof in St. Wendel.
Treffpunkt 10:00 Uhr Dorfplatz Kübelberg, bitte Fahrgemeinschaften bilden. 11:00 Uhr
Hofführung, Dauer 1,5 Std. Ca 12:30 Uhr gemeinsames Mittagessen in der Hofküche,
danach Spaziergang zum Missionshaus. Die Kosten für die Führung werden vom Verein
übernommen. Gäste zahlen 5,-€ extra.
Verbindliche Anmeldung bitte bis 18.07.23 bei Anne Becker, Tel 06373-3571
Das Vorstandsteam

BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, den 20.07.2023, um 19:00 Uhr, findet im Saal des Bürgerhauses
Schmittweiler, Höcherbergstraße 2, 66901Schönenberg-Kübelberg eineSitzung des
Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg statt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte 1 und 2 – öffentlich.

Tagesordnung:
nicht öffentlich
1.   Information zur Annahme von Spenden gem. §94 Abs. 3 GemO
2.  Grundstücksangelegenheiten
öffentlich
3.  Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 3 – Einwohnerfragestunde
       Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge un-
terbreiten. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, wird gebeten,
die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor derSitzung schriftlich bei Ortsbürger-
meister Thomas Wolf einzureichen.)

4.  Haus am See;
Information

5.  Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. §94 Abs. 3 GemO
6.  Städtebauförderung;

Teilneugestaltung Marktplatz Schönenberg
7.  Neubau Kita St. Valentin

- Grundsatzbeschluss
8.  Kurzeitparkplätze in der Parkbucht, Glanstraße (B 423)
9.  Anfragen und Anträge der SPD Fraktion

- Anfrage zum Thema Beschlüsse
- Anschaffung von Temposchwellen oder sonstigen Maßnahmen zur
Reduzierung der Geschwindigkeit in der Waldstraße

10.  Antrag Schäferhundverein Kübelberg
11. Informationen

Schönenberg-Kübelberg, den 6. Juli 2023
gez. Thomas Wolf, Ortsbürgermeister

Waldmohr

BEKANNTMACHUNG
Am Mittwoch, den 19.07.2023, um 18:00 Uhr, findet imSitzungssaal des Rathauses, Rat-
hausstraße14,66914WaldmohreineSitzungdesStadtratesderStadtWaldmohrstatt.
Die Sitzung ist – mit Ausnahme des Tagesordnungspunktes 9 – öffentlich.

Tagesordnung:
öffentlich
1.  Einwohnerfragestunde

(Hinweis zu TOP 1 – Einwohnerfragestunde
         Einwohner können während dieses Tagesordnungspunktes Fragen aus dem Be-

reich der öffentlichen Verwaltung stellen sowie Anregungen und Vorschläge
unterbreiten.Wer vondieserMöglichkeit Gebrauchmachenmöchte,wird gebe-
ten, die Fragen spätestens drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich bei
Stadtbürgermeister Dr. Schneider einzureichen.)

2.  Erschließung Neubaugebiet Lauersdell;
Auftragsvergabe für Kanal-, Straßen-, Wasserleitungs- und Erdbewegungsar-
beiten, Strom-, Breitband- und Wärmeversorgungsarbeiten

3. Flächennutzungsplan
Information

4. Teilnahme am PEK-RP (Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in
Rheinland-Pfalz)

5.  Kindertagesstätten der Stadt Waldmohr
Übertragung der Trägerschaft an die Verbandsgemeinde Oberes Glantal

6. Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten der Stadt Waldmohr;
Festsetzung der Elternbeiträge

7.   Bürgerhaus;
Kegelbahn

8.  Zustimmung zur Annahme von Spenden gem. § 94 Abs. 3 GemO
nicht öffentlich
9.   Personalangelegenheiten

Waldmohr, den 5. Juli 2023
gez. Prof. Dr. Jürgen Schneider, Stadtbürgermeister
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Rückblick Sommerfest – Prot. Kindertagesstätte Waldmohr

Am Sonntag, den 2. Juli feierten die Kinder der Protestantischen Kindertagesstätte
Waldmohr ein kunterbuntes Farbenfest. Im Garten der Kindertagesstätte in der Saar-
pfalzstraße durfte Frau Sabine Jutzi, Einrichtungsleiterin mit dem Mitarbeiterteam zahl-
reiche Gäste bei bestem Sommerfestwetter begrüßen und durch ein wunderschönes
Bühnenprogramm führen.
Endlich konnten die Kinder die wochenlang vorbereiteten Musikstücke, Lieder und Tän-
ze den Eltern, Großeltern, Bekannten und Freunden darbieten.
Die Musikgruppe der Boomwhacker eröffnete den bunt gemischten Reigen der Farben
und Tanzlieder. Von den Kleinsten, bis zu den Großen, die nun bald in die Schule gehen,
brachte sich jedes Kind mit seinem Können ein. Der Regenbogen gehörte an diesem
Nachmittag den Kindern, sie sangen und tanzten, jedes Einzelne trug mit seiner Farbe
dazu bei, ihre kleine Gemeinschaft zu würdigen. So wie jedes Kind von sich selbst auch
ist, so wie Gott sie ins Leben gestellt hat.
Das Publikum belohnte und würdigte die Kindergruppen mit stehendem Applaus.
Besonders machte dieses Sommerfest das Engagement des Vorstandes des Förderver-
eins, der die Organisation rund um das leibliche Wohl der Gäste übernommen hat. Ins-
besondere den Vorsitzenden Uwe Pitz und Christina Knoebl, Familie Steis, sowie allen
fleißigen Helfern, mit denen ein solches Fest bestens gelingt, sei herzlich gedankt.
An diesemTag herrschte ein entspanntes Miteinander, gute Gespräche fanden statt und
die Kinder hatten Kurzweile bei den von den Mitarbeiterinnen liebevoll vorbereiteten
und begleiteten Spieleangeboten.
Der Abschied war getragen von der Freude auf das Wiedersehen!

Kinder- und Familienfest Waldmohr 2023
- Planungstreffen der Vereine
Nach der guten Annahme des Kinder- und Familienfestes im letzten

Jahr, wird diese Veranstaltung für Groß und Klein auch dieses Jahr weiter fortgesetzt. 
Das Planungstreffen für alle Vereine und Institutionen aus Waldmohr und Umgebung
wird am 18.07.23 in der Gaststätte des Turnvereins ab 19:00 Uhr durchgeführt. Das
nächste Kinder- und Familienfest Waldmohr findet am Sonntag, dem 10.09.2023 von
11:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Gelände und in der Halle des TV Waldmohr statt. Um an
die erfolgreiche Durchführung der letzten Jahre anknüpfen zu können, freuen wir uns
sehr über die Teilnahme aller Vereine und Institutionen bei unserem gemeinsamen Pla-
nungstreffen.

Kirchliche Nachrichten

Prot. Kirchengemeinden Breitenbach, Dunzweiler, Waldmohr
Gottesdienste
Breitenbach
16.07. 9:00 Uhr Gottesdienst
Dunzweiler
16.07. 10:30 Uhr Gottesdienst
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Dienstags v. 17:00-19:00 Uhr, Donnerstags v. 09:30-12:00
Uhr oder unter Telefonnummer 06386/330
Prot. Kirchengemeinde Waldmohr
Sonntag , 16.07.2023 10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschl. Kirchenkaffee
Freitag, 21.07.2023 17:00-19:00 Uhr: Spielenachmittag für alle Interessierten im Ge-
meindehaus
Öffnungszeiten Pfarrbüro, Saarpfalzstraße 16a, Waldmohr, Tel. Nr.: 06373-9312: diens-
tags von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr und freitags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Pfarrerin
Mohrbacher ist auch außerhalb der Öffnungszeiten erreichbar.

Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler und Dietschweiler
Gottesdienste
16.07.2023 (6. So. n. Trinitatis), 9.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-Münchweiler, mit Taufe und
musikalischer Beteiligung des Kindergottesdienstes
16.07.2023 (6.So. n. Trinitatis), 10.10 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler, mit Taufe
und Teegespräch im Anschluss
Schulgottesdienst:
21.07.2023, 9.00 Uhr, Prot. Martinskirche Dietschweiler, Schuljahresabschlussgottes-

dienst der Gräfin-von-der-Leyen-Grundschule Nanzdietschweiler
Frauenkreisarbeit Glan-Münchweiler:
19.07.2023, 15.00 - ca. 17.00 Uhr, Café zurScheune Rehweiler (Hauptstr. 3, Rehweiler),
gemeinsames Eisessen
Kontakt und Terminvereinbarung:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel. 06383-470 / Email: pfarramt.glan.muenchweiler@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Herschweiler-Pettersheim
Gottesdienste
Freitag, 14. Juli
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 16. Juli
14.30 Uhr Waldgottesdienst auf der Hohe Fels in Krottelbach
Freitag, 21. Juli
19.30 Uhr Mahlfeier Herschweiler-Pettersheim
Sonntag, 23. Juli
9 Uhr Langebach & Krottelbach
10 Uhr Ohmbach & Herschweiler-Pettersheim
Termine
Girls Club (Für Mädchen von 6 bis 12 Jahre)
Mittwochs, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Lisa Hol-
linger (0163 9707436) und Andreas Horn (0151 22117713 )
Mosaik (Für Jugendliche von 12 bis 16 Jahre)
Mittwochs, 19 bis 21 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Jungschar (Für Jungen von 7 bis 12 Jahre)
Freitags, 16:30 bis 18 Uhr, Jugendheim Herschweiler-Pettersheim, Kontakt: Andreas
Horn (0151 22117713)
Mittwoch, 7. Juni, 17 Uhr, Sportplatz Krottelbach
Aktuelle Termine und Infos finden Sie auch auf www.kirche-hp.de/termine
Offene Kirche
Montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr ist die Kirche in Herschweiler-Pettersheim für
Zeiten der Stille und des Gebets geöffnet.
Kontakt:
Pfarramt Herschweiler-Pettersheim
Pfarrer Robert Fillinger, Tel. 0 63 84 – 385
Mail: pfarramt.hp@evkirchepfalz.de
www.kirche-hp.de, https://www.facebook.com/KircheHP
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Prot. Kirchengemeinde Gries
Gottesdienste
Freitag, 14.7.2023
15:00 Uhr       Die Präpies treffen sich zum letzten Mal vor den Sommerferien am

Ohmbachsee in Gries
17:00 Uhr      Abschiedsgottesdienst der zukünftigen Schulkinder unserer KiTa.

Herzliche Einladung an alle Familien.
Sonntag, 16.7.2023
10:00 Uhr      Gottesdienst mit Taufe von Melina und Alessio Pensante in Miesau
Montag, 17.7.2023
18:00 Uhr  Presbyteriumssitzung im Gemeindesaal in Gries
ab 19:00 Uhr  Gemeinsame Sitzung der Presbyterien Miesau und Gries

im Gemeindesaal in Gries
Sonntag, 23.7.2023
10:00 Uhr      Gottesdienst in Gries
Öffnungszeiten: Das Pfarrbüro ist mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr und freitags von 8 Uhr
bis 12 Uhr geöffnet.Pfarrerin Irena Weber (geschäftsführende Pfarrerin) ist unter der
Nummer 0157-855 096 88zu erreichen. Ansprechpartner sind auch die gewählten Pres-
byter/innen aus Miesau und Gries.
Tel. 06372-1456, Telefax 50352
https://pfarramt-miesau.de, eMail: pfarramt.miesau@evkirchepfalz.de

Prot. Kirchengemeinde Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Donnerstag, 13.07.
19.30 Uhr Presbyteriumssitzung
Samstag, 15.07.
14.00 Uhr Taufgottesdienst
Sonntag, 16.07.
10.00 Uhr Gottesdienst, zeitgleich ist Kindergottesdienst
12.00 Uhr Ökum. Gebet vorm Rathaus
Donnerstag, 20.07.
10.00 Uhr Schulabschlussgottesdienst für die vierten Klassen der Grundschule
15.00 Uhr Mittlere Generation
17.00 Uhr Bible Art Journaling
Herzliche Einladung zu den nächsten Terminen, donnerstags um 17:00 Uhr im Gemein-
dehaus: 20. Juli, 21. September und 19. Oktober.
Weitere Informationen gibt es bei Dorothee Hauck (06373 / 89 63 048 oder doro-
thee.hauck@gmx.net).                                                 
Unsere Bürozeiten sind dienstags und donnerstags von 09. – 12.00 Uhr sowie donners-
tags von 15.30 – 17.00 Uhr
Telefon: 06373-3256, E-Mail:pfarramt.schoenenberg@evkirchepfalz.de
Pfarrerin Elisabeth Wirtgen erreichen Sie immer sonntags nach dem Gottesdienst bzw.
unter folgender Tel.-Nr.: 06332-487699 oder per Mail: wizwei@t-online.de

Katholische Pfarrei Hl. Remigius Hüffler, Kusel, Glan-Münchwei-
ler, Nanzdietschweiler, Rammelsbach, Remigiusberg, Reichen-
bach-Steegen, Hoof
Gottesdienste
Samstag 15. Juli
18.00 Uhr Vorabendmesse    Hoof
18.00 Uhr Vorabendmesse  Hüffler
Sonntag 16. Juli
09.00 Uhr  Sonntagsmesse   Nanzdietschweiler
10.30 Uhr   Sonntagsmesse  Glan-Münchweiler
10.30 Uhr  Familienmesse  Kusel  
18.00 Uhr Wohnzimmer-Gottesdienst Remigiusberg
Dienstag  18. Juli
17.30 Uhr Rosenkranzgebet Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse  Remigiusberg
Mittwoch 19. Juli
09.00 Uhr Werktagsmesse  Nanzdietschweiler
Donnerstag 20. Juli
17.30 Uhr Rosenkranzgebet Glan-Münchweiler
18.00 Uhr Werktagsmesse        Glan-Münchweiler
Freitag 21. Juli
09.00 Uhr Werktagsmesse          Kusel
18.00 Uhr Werktagsmesse Nanzdietschweiler      
18.30 Uhr Anbetung Nanzdietschweiler
Katholisches Pfarramt Hl. Remigius
Anschrift: Lehnstr. 12 in 66869 Kusel
Kontakt: Tel: 06381/43717-0  
Homepage: Pfarrei-Kusel.de
Email: Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.der
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Dienstag – Freitag  von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Nils Schubert, Pfarrer Roland Spiegel, Gemeindereferent Michael Huber, Ge-
meindeassistent Philipp Ochsner

Kath. Pfarrei Hl. Christophorus Schönenberg-Kübelberg
Gottesdienste
Freitag, 14. Juli:
18.30 Uhr        Schmittweiler Messfeier

Samstag, 15. Juli:
17.00 Uhr        Elschbach  Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Brücken Messfeier am Vorabend
Sonntag, 16. Juli:
09.00 Uhr          Breitenbach  Messfeier
10.30 Uhr        Sand Messfeier
Mittwoch, 19. Juli:
8.30 Uhr          Kübelberg  Messfeier
Donnerstag, 20. Juli:
9.00 Uhr          Brücken  Ökum. Abschluss-Gottesdienst der Grundschule Brücken
                                                         auf dem Schulhof
12.00 Uhr        Miesau  Ökum. Abschluss-Gottesdienst der 4. Klassen der
                                                         Grundschule Miesau in der prot. Kirche
18.30 Uhr        Waldmohr  Messfeier
Freitag, 21. Juli:
10.00 Uhr        Altenkirchen   Ökum. Abschluss-Gottesdienst der Grundschule Alten-

kirchen in der prot. Kirche
18.30 Uhr        Schmittweiler  Messfeier für die Verstorbenen des letzten Monats
Samstag, 22. Juli:
17.00 Uhr        Dunzweiler       Messfeier am Vorabend
18.30 Uhr        Waldmohr       Messfeier am Vorabend
Sonntag, 23. Juli:
9.00 Uhr          Ohmbach         Messfeier
10.30 Uhr        Sand                   Messfeier
Verabschiedung Sakristanin in Schmittweiler
Frau Anneliese Schönborn war mehr als 25 Jahre in Schmittweiler zusammen mit Frau
Dorothea Krupp als Sakristanin tätig. Frau Schönborn hat nun ihren Dienst beendet. Ob-
wohlSchmittweiler eine kleine Gemeinde mit einer kleinen Kirche ist, müssen auch hier
die vielfältigen Aufgaben des Sakristeidienstes getan werden. Wir danken Frau Schön-
born ganz herzlich, dass sie viele Jahre zuverlässig und mit Engagement diesen Dienst
übernommen hat und wünschen ihr alles Gute, Gesundheit und GottesSegen. -DieKath.
Gemeinde St. Valentin –
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-kuebelberg@bistum-speyer.de
Homepage: www.pfarrei-schoenenberg-kuebelberg.de
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag: 9.00-12.00 Uhr, Dienstag und Donners-
tag: 16.00-18.00 Uhr
das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Kooperator
E-Mail: robert.maszkowski@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pappon, Tel. 06373/8290422 o. 0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-speyer.de

Evangelische Christusgemeinde
Gottesdienste
16.07.2023 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Jürgen Kizler
Jeden Dienstag 18:45 Uhr Chor
Weitere Infos:
www.ec-gemeinde.de, Gemeindepastor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Tel.:06373/8290149

Prot. Kirchengemeinden Altenkirchen - Brücken
Gottesdienste
Sonntag, 16.07.
Brücken 10:00 Uhr Gottesdienst
Dienstag, 18.07.
Brücken  18:30 Uhr  Friedensgebet in der Prot. Kirche
Gemeindeveranstaltungen: 
Samstag, 15.07.
Altenkirchen  10:00 – 16:00 Uhr  Konfi-Samstag im Jugendheim.       
Montag, 17.07.
Altenkirchen  10:00 – 11:00 Uhr  Treffen Krabbelgruppe „Purzeltreff“
                                                              im Jugendheim (UG).
Dienstag, 18.07.
Altenkirchen 17:00 Uhr                   Treffen Jugendgruppe im Jugendheim.
Mittwoch, 19.07.
Altenkirchen 15:00 – 16:30 Uhr  Treffen Kindergruppe Kohlbachtal im

Jugendheim (UG).
Brücken 18:00 Uhr                   Treffen Frauengruppe Brücken im
                                                              Gemeinderaum an der Prot. Kirche. 
Donnerstag, 20.07.
Altenkirchen  19:00 – 20:30 Uhr   Proben Kirchenchor im Jugendheim.
Freitag, 21.07.
Altenkirchen  14:30 Uhr             Seniorentreff im Jugendheim.

Bitte bei Christa Hellweg (06386 6351) anmelden.
Protestantisches Pfarramt Altenkirchen-Brücken
Pfarrerin Sabine Ella Schwenk, Tel.: 06386-218
eMail: pfarramt.altenkirchen-bruecken@evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
Facebook: www.facebook.com/Prot.PfarreiAltenkirchen
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Sportmeldungen

Bewegungs- Rehasport-Gemeinschaft Waldmohr e.V.
Auflösung des Vereins
Da nachmehrerenWahlen, die Hauptämter nicht mehr ordnungsgemäß besetzt werden
konnten,wurdebei der außerordentlichenMitgliederversammlung, am03.04.2023ein-
stimmig beschlossen, denVerein aufzulösen , da eineWeiterführung desVereins , ohne
Vorstandschaft, nicht möglich ist.
Der Auflösungstermin ist der 31.07.2023. Das restliche Guthaben wird satzungsgemäß
verwendet. Zum Liquidator wurde Herr Hans Roth gewählt. Der Rehasport geht weiter
wie gewohnt. Wer Interesse daran hat, kann nach Beitritt zum ökumenischen Pflegever-
einWaldmohr e.V. auch daran teilnehmen.

TC Herschweiler-Pettersheim
33. TENNISTURNIER „BOCKHOF-Open 2023“
1. Runde beendet!
Beim 33. Tennisturnier „BOCKHOF-Open“ auf der Anlage des Tennisclubs Herschweiler-
Pettersheim ist die 1. Runde ausgetragen Es sind gute und spannende Spiele zu ver-
zeichnen; etliche davon wurden erst im 3. Satz (wird als Champions-Tiebreak gespielt!)
entschieden. Im „Herren-Einzel“ war Markus Zimmer (Rammelsbach) mit 6:7, 7:5 und
10:3 gegenThomas Frank (Breitenbach) erfolgreich. NataschaChristoffel (Herschweiler-
Pettersheim) setzte sich im „Damen-Einzel“ gegen ihre Tochter Aline mit 6:4, 6:7 und
11:9 Punkten durch. Bei den „Senioren“ lieferten sich Frank Ehrenreich und Jörg Mehl-
em (beideGlan-Münchweiler) einpackendesSpiel. Frank führte imChampions-Tiebreak
bereits 9;6, musste sich jedoch am Ende seinemMannschaftskameraden Jörg mit 11:9
geschlagen geben. Julia Bauer (Waldmohr) und Spiel-Partner Eric Moosmann (Breiten-
bach) entschieden die Begegnung im „Mixed“ gegen die Eheleute Michaela und Bernd
Weid aus Börsborn knapp mit 6:3 und 6:4. Auf hohem Niveau aber deutlich verlief das
Spiel im„Damen-Doppel“ zwischenAlineChristoffel (Herschweiler-Pettersheim)mitSa-
rah Maurer (Rammelsbach) gegen Marlyn Meisinger (Waldmohr) und Ute Sander (Brü-
cken). Die Jugend hatte am Ende mit 6:2 und 6:3 die Nase vorn. Im „Herren-Doppel
(AHU)“ (AHU=Summebeider Lebensalter ab100 Jahren) konnten sichMartinGeyer und
Carsten Urschel (beide Brücken) überraschendmit 6:4 und 6:4 gegen Steffen Keller aus
Waldmohr und Stefan Lang (Herschweiler-Pettersheim) behaupten. Im „Herren-Doppel
(UHU)“ (UHU =Summe beider Lebensalter unter 100 Jahren) mussten dieMannschafts-
kameradenSven Lauer und ReneSchirra (beide Altenkirchen)mit 2:6 und 1:6 eine deut-
liche Niederlage gegen das Duo Christoph Carouge (Homburg) und Stefan Vogl (Lambs-
born) hinnehmen. Sowohl in der Haupt- als auch in der Hoffnungsrunde sind weitere

leistungsstarke und spannende Spiele zu erwarten. Die Endspiele des Turniers sind am
letzten Augustwochenende vorgesehen.

„Damen-Doppel“ von links:MarlynMeisinger,UteSander, AlineChristoffel, SarahMaurer

ASC Bunker Boy´s Brücken e. V. - zwei weitere Meistertitel

Die Herren 30 schafften einen legendären Sieg mit einem 5:4 gegen den Tabellenzwei-
ten aus Kandel. Dies bedeutet den Aufstieg in die Verbandsliga und damit den größten
sportlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte der  ASC Bunker Boys Brücken. Ein einge-
schworenes Team, auf den der ASC stolz sein kann und das sich auch in der Verbandsli-
ga nicht zu verstecken braucht. Zahlreiche Zuschauer, sahen eine spannende Hitze-
schlacht, bei der sich Jens Müller, Sascha Leibrock und Manuel Huber in den Einzeln
durchsetzten. Da Doppel 1 seitens  der Gäste verletzungsbedingt geschenkt wurde,
musste noch ein Doppel gewonnen werden. Markus Frenzel und Sascha Leibrock ge-
wannen dann gewohnt souverän und sicherten den tollen Erfolg. Absolut super – Jungs!
Mit einem 6:0 Erfolg in Ruchheim sicherten sich auch die Herren 55 des ASC bereits am
vorletztenSpieltag dieMeisterschaft.Mit nun8:0 Punkten sind sie vomTabellenzweiten
aus Oppau, der bereits 3 Minuspunkte hat und am letzten Spieltag in Brücken zu Gast
ist, nicht mehr einzuholen. Bei „molligen“ 35 Grad holten Rolf Bernd, Roland Sander,
Martin Geyer, Markus Defland und Carsten Urschel die Punkte. Damit wiederholten die
55er, die bis auf Youngster Carsten Urschel in gleicher Aufstellung wie die 60er spielt,
deren Meisterschaftserfolg vor zwei Wochen. Die Damen 50 verteidigten mit einem 3:3
gegen die Gäste aus Neustadt ihren 1. Tabellenplatz in der A-Klasse und haben weiter-
hin Aufstiegschancen in die Pfalzliga. Natascha Christoffel und Tanja Geyer konnten in
den Einzeln und Natascha Christoffel mit Marlyn Meisinger im Doppel punkten. Nun gilt
es,  amkommendenSonntag inHeltersbergdie RuhezubewahrenunddenAufstiegper-
fekt zumachen. Eine tolle Saison für den ASC, der mittlerweile auch weit über die Kreis-
grenze hinaus bekannt  und auch in der Vorderpfalz gefürchtet ist.

ProgrammSportfest des TuS Breitenbach 1906 e.V.
Mittwoch, 19.07.2023 ab 18.00 Uhr:
Jugendspiel:  danach:
TuS Breitenbach 1 gegen Kohlbachtal 1
Donnerstag, 20.07.2023 und Freitag, 21.07.2023 ab 19.00 Uhr
„Unser Dorf spielt Fußball 2023 „
Samstag, 22.07.2023
Damenspiel
16.00 Uhr: AH TuS Breitenbach/Fürth gegenWiebelskirchen 1b
18.00 Uhr: AHWiebelskirchen 1 A gegen Hoppstätten/Weiersbach
Sonntag, 23.07.2023
ab 14.00 Uhr Jugendspiel und danach:
TuS Breitenbach 1 gegen TuS Fürth 1
Tus Breitenbach 2 gegen Güdesweiler 1
An allen Tagen ist für Speisen und Getränke bestens gesorgt.
Die Vorstandschaft des TuS Breitenbach 1906 e.V.

SVK-Sportfest ein voller Erfolg!
Der SV Kohlbachtal bedankt sich bei allen Helfern, Unterstützern, Teilnehmen und Gäs-
ten für ein gelungenes Sportfest.
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Gerade für kleinereVereinesindSportfesteeineguteMöglichkeit zuzeigen,was indemVer-
ein steckt. Auch dieses Jahr gab es wieder den Tag der Jugend, bei dem man gesehen hat,
dass man sich auch in der Zukunft auf Fußball von einheimischen Kindern und später hof-
fentlichimaktivenBereichfreuenkann. InsgesamtwardasvonFreitagbisSonntageinesehr
gelungeneVeranstaltung.EsgibtauchschoneinenkleinenAusblickaufdasSportfest2024.
Am 6.7.2024 - dem Sportfest-Samstag - darf sich der SV Kohlbachtal als Ausrichter und
Teilnehmer des SWFV-Verbandspokals der Ü40 Kleinfeld-Mannschaften präsentieren.
Wir freuen uns jetzt schon auf dieses Event und auch hier werden wir wieder zeigen, was
unser Verein alles leisten kann, wenn wir weiterhin zusammenhalten.

Tischtennis-Club Breitenbach e.V.
Ordentliche Mitgliederversammlung 2023
Sehr geehrte Mitglieder,
die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des TTC Breitenbach e.V. findet am
Freitag, 04. August 2023um 19.30 Uhr, in der Schönbachtal-Halle, Auf dem Wilcher,
66916 Breitenbach statt.

Auf der Tagesordnung stehen folgend Themen:
TOP 1: Begrüßung des 1. Vorsitzenden
TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung / Anwesenheit
TOP 3: Bericht des 1. Vorsitzenden (allgemeiner Rückblick)
TOP 4: Bericht des Leiters Tischtennis (aktiver Spielbetrieb)
TOP 5: Bericht des Kassenwartes
TOP 6: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
TOP 7: Wahl eines Wahlleiters
TOP 8: Nachwahlen
TOP 9: Verschiedenes
Der Tischtennis-Club Breitenbach e.V. lädt hierzu seine Mitglieder recht herzlich ein und
bittet um zahlreiches Erscheinen.
Tobias Scherner, Schriftführer TTC Breitenbach e.V.

Ende der Veröffentlichungen und amtlichen Bekanntmachungen
der Verbandsgemeinde Oberes Glantal
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DAS LEBEN 
IST ZU KURZ 
FÜR LANGSAMES 
INTERNET.

Jetzt

informieren!

Lieber auf lichtschnelle 

Glasfaser umstellen.

Glasfaser ist die leistungsstärkste Technologie, 

wenn es um die Nutzung des Internets geht. 

Mehr Geschwindigkeit – um genau zu sein: Licht-

geschwindigkeit –, aber auch mehr Stabilität und 

mehr Energieeffizienz. Damit beim Gaming selbst 

größte Datenmengen zum Kinderspiel werden.

02861 890 60 902

deutsche-glasfaser.de/schnelles-internet


